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BEZUGSBERECHTIGTE GRUPPEN DER KOMPARTO GMBH
 

BEZUGSBERECHTIGTE GEWERBE

Bezugsberechtigt sind für den direkten Verkauf sowie die Zulassung auf KOMPARTO GmbH und deren 
Kunden folgender Gruppen: Juristische Personen, Gewerbetreibende, Freiberufler, Selbstständige und 
Körperschaften oder Organe des öffentlichen Rechts sowie Vereine.

Zum Nachweis der Bezugsberechtigung dient eine der folgenden Unterlagen:
› HR-Auszug
› Gewerbenachweis
› Bestätigung durch den Steuerberater
› Mitgliedschaft in einem entsprechenden Berufsverband/Innung oder gleichwertig

BEZUGSBERECHTIGTE SONDERKUNDENGRUPPEN

Bezugsberechtigt sind für den direkten Verkauf sowie die Zulassung auf Berechtigte der folgenden 
Berufsgruppen: Beamte / Angestellte im öffentlichen Dienst sowie Gleichgestellte*, insbesondere 
Mitarbeiter / Bedienstete von Bundeswehr, Bundespolizei, Bundesgrenzschutz, Polizei, Zoll, Rettungsdienst  
sowie Berufs- und Werksfeuerwehren. Ebenfalls berechtigt sind Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr, 
des THW, der DLRG sowie Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes** und der Rettungshundestaffeln.***

Zum Nachweis der Bezugsberechtigung dient eine der folgenden Unterlagen:
› Entgeltabrechnung mit Angaben zur Abrechnungsstelle / Arbeitgeber und Namen des Mitarbeiters
› Kopie Dienstausweis / Truppenausweis
› Mitgliedsbestätigung  / Mitarbeiterbescheinigung des Verbandes / Arbeitgebers

Die Zulassung muss auf die bezugsberechtigte Person erfolgen, Abweichungen werden vom Hersteller / 
Importeur nicht unterstützt. Zur Bestätigung durch die Dienstherren/Arbeitgeber nutzen Sie bitte das 
Formular »Dienstherren-Arbeitgeberbescheinigung« .

	 *� 	�als gleichgestellt gelten Mitarbeiter von öffentlichen GmbH’s, z. B. Mitarbeiter von Versorgungsunternehmen oder  

Mitarbeiter von Unternehmen, die Aufgaben der öffentlichen Hand übernehmen (z. B. Überwachung und Prüfung der Einhaltung von 

gesetzlichen Auflagen), z. B. privater Rettungsdienst, Mitarbeiter in Krankenhäusern.

	 **� 	�Zum Nachweis der Bezugsberechtigung dient der Dienstausweis / eine Bestätigung durch den Ortsverband über die aktive Mitgliedschaft 

	***� �	�Zum Nachweis der Bezugsberechtigung dient der Ausbildungsnachweis des Hundes und der Dienstausweis / eine Bestätigung 

durch den Ortsverband über die aktive Mitgliedschaft  

https://www.komparto.info/bezugsberechtigung-mitsubishi
https://www.komparto.info/bezugsberechtigung-mitsubishi

